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Bundesministerium für Frauen, 
Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 3 
1010 Wien 
 

 

Wels, Mai 2026 
 

Die Fachhochschule Oberösterreich nimmt zur schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr. 5717, betreffend Bevorzugung von Mitgliedern der Cartellverbände sowie des 
VSStÖ, der AktionsGemeinschaft und der GRAS bei der Vergabe von Erasmus+ 
Stipendien zur Weiterleitung an das Parlament wie folgt Stellung:  
 
Beantwortung der Fragen 11, 13, 14, 18, 19 und 21 
 
Präambel: In der Internationalisierungsstrategie der FH OÖ nimmt die Studierendenmobilität als „sehr 
wichtige Maßnahme“ einen hohen Stellenwert ein, um die Internationalisierung der Institution 
voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund wird die Möglichkeit eines Auslandssemesters an allen 
Fakultäten der FH OÖ beworben und allen Studierenden als internationale Erfahrung während des 
Studiums nahegelegt. Viele Studiengänge schaffen spezielle „Mobility Windows“ in den Curricula, um 
eine reibungslose Anrechnung von Lehrveranstaltungsinhalten zu gewähren. In einigen wirtschaftlichen 
Studiengängen ist ein Auslandssemester sogar verpflichtend vorgesehen.  
Studierende melden sich niederschwellig über ein Onlineformular für ein Auslandssemester an. Bei der 
Anmeldung sind drei gleichwertige Wunschdestinationen anzugeben. Ein Hochladen von 
Bewerbungsunterlagen wie Motivationsschreiben, Lebenslauf, Leistungsnachweise oÄ ist hierfür nicht 
nötig. Nach Einlangen aller Anmeldungen wird an den Fakultäten zwischen International Office und 
Studiengangsleitung die Vergabe der Plätze an Partnerhochschulen abgeklärt.  

 
11. Wer bestellt die Fachkoordinatoren der Fakultäten an den Hochschulen? 
 
An den Fakultäten sind die International Offices mit der Thematik Auslandssemester betraut, die 
Vergabe von Plätzen wird in Abstimmung mit den Studiengangsleitungen bzw. Pädagogischen 
Koordinator*innen abgeklärt. 
 
 
13. Welche konkreten Beurteilungskriterien werden je Hochschule bei der Vergabe von 
Erasmus+ Stipendien herangezogen? (Bitte um Nennung der konkreten Kriterien jeder einzelnen 
Hochschule) 
 
Ob Studierende ein Auslandssemester absolvieren können, wird basierend auf akademischer Leistung 
mit der Studiengangsleitung bzw. mit den pädagogischen Koordinator*innen geklärt. Hier geht es 
weniger um einen mindestens benötigten Notendurchschnitt als darum, den Studienfortschritt durch ein 
Auslandssemester nicht zu gefährden. Basierend auf verfügbaren Plätzen und Match der 
Partnerhochschulen mit dem jeweiligen Studiengang sowie dem Vergleich der Curricula erstellt das 
International Office ein Angebot für die Platzzuteilung. Sollten mehrere Studierende auf einen Platz 
kommen, werden der Notendurchschnitt sowie das Engagement der Studierenden an der Fakultät (z.B. 
als Jahrgangssprecher*in, Support bei Tag der Offenen Tür, Buddy, etc.) für die finale Entscheidung 
mitberücksichtigt, dem überwiegenden Großteil der Studierenden kann eine der drei gewünschten 
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Destinationen angeboten werden. Sollte aufgrund von Überbuchung keine der gewünschten drei 
Gasthochschulen möglich sein, schlägt das IO eine alternative Gasthochschule vor an der noch Plätze 
verfügbar sind. 
 
Sobald Studierende ihre Plätze für Erasmus+ Programmländer bestätigen, beantragen sie im nächsten 
Schritt das Erasmus+ Stipendium. Alle Studierenden die dieses rechtzeitig beantragen werden 
entsprechend und unter Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze gefördert. 
 
14. Werden die Beurteilungskriterien für die Vergabe von Erasmus+ Stipendien jeder 
Hochschule öffentlich zugänglich gemacht? 
 
Die Studierenden werden in allen Informationsveranstaltungen über den Prozess zur Anmeldung für 
ein Auslandssemester und die weiteren Schritte informiert. Weiters sind alle Informationen zu 
Auslandsmöglichkeiten und die Kriterien auf Moodle und  MSTeams hinterlegt und für alle 
Studierenden verfügbar. 
 

a.  Wenn nein, warum nicht? 
 

Nicht zutreffend  
 

 
18. Wie viele Hochschüler*innen haben in den Studienjahren 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 
und 2024/25 ein Erasmus+ Stipendium erhalten? (Bitte um Aufschlüsselung nach Studienjahr, 
Geschlecht, Hochschule, Fakultät, Studienrichtung, Gasthochschule, Gastland) 

 
Die hier angeführten Aufstellungen bilden mit Erasmus+ geförderte studentische Mobilitäten für ein 
Auslandssemester ab.  Zusätzlich zu Auslandssemestern können Studierende Praktika sowie 
Kurzzeitprogramme im Ausland absolvieren, die bei Erfüllung der Erasmus+ Kriterien ebenfalls mit 
Erasmus+ Förderung bezuschusst werden können. Die Prozesse für die Beantragung und Vergabe 
der Förderung für Praktika und Kurzzeitprogramme orientieren sich am oben beschriebenen Prozess 
fürs Auslandssemester. Sollten mehr Details zu den Mobiltäten benötigt werden, können wir diese 
gerne auf Nachfrage nachliefern. 
 
In den Jahren 2021/22 bis 2024/25 wurden folgende Erasmus+ Stipendien – sortiert nach Geschlecht 
und Fakultät – für ein Auslandssemester vergeben: 
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Die geförderten Mobilitäten wurden zu folgenden Partnerhochschulen und Ländern absolviert: 
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Die angeführten 482 Erasmus+ Mobilitäten fanden aus den hier angeführten Studiengängen der 
FH OÖ statt: 
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19. Wie viele Bewerbungen für ein Erasmus+ Stipendium wurden in den Studienjahren 2020/21, 
2021/22, 2022/23, 2023/24 und 2024/25 je Hochschule eingereicht? 
 
Alle Studierenden, die sich fristgerecht für ein Erasmus+ Stipendium beworben haben konnten 
gefördert werden. 
 
 

a. Wie viele davon wurden abgelehnt?  
Im betreffenden Zeitraum (2020 – 2025) wurde keine der fristgerecht eingebrachten 
Bewerbungen abgelehnt. 
 
i. Aus welchen Gründen wurden Bewerbungen abgelehnt? 
Nicht zutreffend 
 
ii. Wie häufig wurden die jeweiligen Ablehnungsgründe herangezogen? 
Nicht zutreffend  
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21. An welchen österreichischen Hochschulen wird bei gleicher Qualifikation weiblichen 
Bewerbern bei der Vergabe von Erasmus+ Stipendien der Vorzug gegeben und auf welcher 
rechtlichen Grundlage erfolgt dies? 
 
Alle Studierenden der FH OÖ Studienbetriebs GmbH werden im Kontext Auslandssemester gleich 
behandelt, es erfolgt keine Unterscheidung hinsichtlich Geschlecht oder anderer persönlicher 
Merkmale. 
 

a. Wie wird sichergestellt, dass dieses Kriterium ausschließlich bei nachweislich gleicher 
Qualifikation zur Anwendung kommt? 
Nicht zutreffend 
 

b. Welche Gründe veranlassen österreichische Hochschulen dazu, das Kriterium der 
Frauenförderung bei der Vergabe von Erasmus+ Stipendien heranzuziehen? 
Nicht zutreffend  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Michael Rabl MBA (TUM) MMag.a Isolde Perndl 
wissenschaftl. Geschäftsführer   Kfm. Geschäftsführerin 
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